
Beendigung, Erneuerung. Heimfall ErbbRVO §§ 23—30

Schädigung für das Bauwerk zu leisten. Als Inhalt des Erb
baurechts können Vereinbarungen über die Höhe der Ent
schädigung und die Art ihrer Zahlung sowie über ihre Aus
schließung getroffen werden.

(2) Ist das Erbbaurecht zur Befriedigung des Wohn- 
bedürfnisses minderbemittelter Bevölkerungskreise bestellt, 
so muß die Entschädigung mindestens zwei Dritteile des 
gemeinen Wertes betragen, den das Bauwerk bei Ablauf des 
Erbbaurechts hat. Auf eine abweichende Vereinbarung kann 
sich der Grundstückseigentümer nicht berufen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann seine Verpflichtung 
zur Zahlung der Entschädigung dadurch abwenden, daß er 
dem Erbbauberechtigten das Erbbaurecht vor dessen Ab
lauf für die voraussichtliche Standdauer des Bauwerkes 
verlängert; lehnt der Erbbauberechtigte die Verlängerung 
ab, so erlischt der Anspruch auf Entschädigung. Das Erb
baurecht kann zur Abwendung der Entschädigungspflicht 
wiederholt verlängert werden.

(4) Vor Eintritt der Fälligkeit kann der Anspruch auf Ent
schädigung nicht abgetreten werden.

§28
Die Entschädigungsforderung haftet auf dem Grundstück 

an Stelle des Erbbaurechts und mit dessen Range.

§29
Ist das Erbbaurecht bei Ablauf der Zeit, für die es bestellt 

war, noch mit einer Hypothek oder Grundschuld oder mit 
Rückständen aus Rentenschulden oder Reallasten belastet, 
so hat der Gläubiger der Hypothek, Grund- oder Renten
schuld oder Reallast an dem Entschädigungsanspruch die
selben Rechte, die ihm im Falle des Erlöschens seines 
Rechtes durch Zwangsversteigerung an dem Erlöse zu
stehen.

§30
(1) Erlischt das Erbbaurecht, so finden auf Miet- und 

Pachtverträge, die der Erbbauberechtigte abgeschlossen 
hatte, die im Falle der Übertragung des Eigentums gelten
den Vorschriften entsprechende Anwendung.
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